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Hansestadt Stendal Antrag Datum: 08.11.2022

Amt: 13 - Büro des Oberbürgermeisters Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus:
öffentlich

Az.: A VII/149

TOP: Gemeinsamer Antrag des OR Jarchau/OR Groß Schwechten/OR Wahrburg auf Änderung
der Satzung der Hansestadt Stendal über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal:
Belange der Ortschaften werden berührt. X ja nein
Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört. X ja nein

Beratungsfolge: Beratungsergebnis:

Ortschaftsrat Jarchau am: 16.01.2023
Ortschaftsrat Möringen am: 16.01.2023
Ortschaftsrat Heeren am: 17.01.2023
Ortschaftsrat Nahrstedt am: 17.01.2023
Ortschaftsrat Uchtspringe am: 17.01.2023
Ortschaftsrat Wittenmoor am: 17.01.2023
Ortschaftsrat Borstel am: 18.01.2023
Ortschaftsrat Dahlen am: 18.01.2023
Ortschaftsrat Staffelde am: 18.01.2023
Ortschaftsrat Uenglingen am: 18.01.2023
Ortschaftsrat Volgfelde am: 18.01.2023
Ortschaftsrat Wahrburg am: 18.01.2023
Ortschaftsrat Buchholz am: 19.01.2023
Ortschaftsrat Groß Schwechten am: 19.01.2023
Ortschaftsrat Vinzelberg am: 19.01.2023
Haupt- und Personalausschuss am: 01.02.2023
Ortschaftsrat Bindfelde am: 13.02.2023
Ortschaftsrat Insel am: 13.02.2023
Ortschaftsrat Staats am: 13.02.2023
Stadtrat am: 13.02.2023

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Hansestadt Stendal möge folgende Änderungen beschließen:

1. § 8 Aufwandsentschädigung für Protokollführer von Ortschaftsratssitzungen
Die Höhe der Aufwandsentschädigung auf 15 € zu ändern.

2. § 14 Sonstige ehrenamtlich tätige Einwohner
Absatz 3 – Ergänzung Dorfgemeinschaftshäuser/Ortschaftszentren/neu Festplätze
zufügen und auf 15,00 € pro Kontrolle zu ändern
Absatz 4 Übernahme/Übergabe von OZ/DGH …
Auf 12,50 € pro Vorgang zu ändern.

Begründung:
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Auf den vergangenen OTBM-Beratungen wurde bereits mehrfach die Probleme der
Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser/Ortschaftszentren und Festplätzen
angesprochen. Die eingestellten Beträge reichen nicht als Anreiz aus, geeignete Einwohner
für die Bewirtschaftung zu finden.
Die Übernahmen oder Übergaben erfolgen in der Regel am Abend oder am Wochenende.
Um ein weiteres funktionieren der Vermietung zu gewährleisten, ist eine Anhebung sinnvoll
und notwendig.
Die eingenommenen Mittel durch die Vermietung kommen der Stadtkasse zugute und die
Aufwendungen fallen nur bei einer erfolgten Vermietung an.
Aus Kostengründen wurde eine geringfügige Beschäftigung oder Pauschalen durch die
Stadtverwaltung zu Recht abgelehnt. Die Bewirtschaftung durch ehrenamtlich tätige
Einwohner ist die kostengünstigste Variante für die Hansestadt Stendal.
Die Aufwandsentschädigung für die Protokollführer der OR-Sitzungen sollte auch angepasst
werden, da die Anforderung an die Erstellung hoch sind und viel Zeit in Anspruch nehmen.

Wichmann, Heiko Kammrad, Norbert Radtke, Carola
Einreicher

Anlagenverzeichnis:
Originalantrag


